
   
Beschluss-Nr. 140/18/29/01/2026  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick stimmt dem vorliegenden Vertrag zu Durchführung 
des Brunnenfestes für den Zeitraum 2026 bis 2031 zu. Der Bürgermeister wird ermäch-
tigt den Vertrag mit den Veranstaltern zu unterzeichnen. Der Vertrag ist Bestandteil des 
Beschlusses. 
 

Beschluss-Nr. 141/18/29/01/2026  
Der Stadtrat ermächtigt den Technischen Ausschuss zur Vergabe der Bauleistungen 
für das Bauvorhaben „Erneuerung bzw. Aufarbeitung von 43 noch verbliebenen maro-
den Bestandsfenstern aus den 1950er Jahren im Dorfgemeinschaftshaus Steinbach“. 

 

Beschluss-Nr. 142/18/29/01/2026  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick stimmt dem Abschluss eines Werbekostenvertrages in Höhe 
von 33.100,00 € netto zzgl. 19% Umsatzsteuer, somit 39.389 € brutto, mit der Bad Lausicker 
Bauorganisations-, Betriebs- und Kur GmbH für das Jahr 2026 zu. 
 

Beschluss-Nr. 143/18/29/01/2026  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick stimmt dem Abschluss des Vertrages für die Erle-
digung von Aufgaben im Bereich der Kur und des sonstigen Fremdenverkehrs in Höhe 
von 212.987,00 € netto zzgl.19% Umsatzsteuer, somit 253.454,53 € brutto, mit der Bad 
Lausicker Bauorganisations-, Betriebs- und Kur GmbH für das Jahr 2026 zu. 

 

Beschluss-Nr. 144/18/29/01/2026  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt die Veräußerung der „Am Gutshof“ in 
Beucha gelegenen Teilfläche des Flurstückes 522/m der Gemarkung Beucha mit einer 
Größe von ca. 200 m² zu einem Kaufpreis von 36,00 €/m², somit insgesamt 7.200,00 €.  

 

Beschluss-Nr. 145/18/29/01/2026  
Der Stadtrat beschließt außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für Bera-
tungsleistungen zur kontinuierlichen Gesamtsteuerung der Vorbereitung, Umsetzung 
sowie Abrechnung von städtebaulichen Maßnahmen und Projekten (Förderrichtlinie zur 
Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Koh-
lekraftwerksstandorten – STARK des BMWK vom 16.Juli 2020) in Höhe von 60.000,00 
€ für das Jahr 2026. 

 

Beschluss-Nr. 146/18/29/01/2026  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt für die zukünftige Grünflächenpflege den 
mit Datum vom 05.11.2025 aufgestellten „Grünflächenpflegeplan“ für die Stadt Bad 
Lausick und seine Ortsteile. 

 
Beschluss-Nr. 147/18/29/01/2026  
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt das „Ortsentwicklungskonzept Et-
zoldshain“ vom 17.11.2025 als zukünftige Planungsgrundlage für den Ortsteil Et-
zoldshain. 


